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Sehr geehrte Frau Dr. Hoeft, sehr geehrter Herr Prof. Herrmann,  

bezug nehmend auf unser Gespräch vom 27.8.2024 ergänzen wir (Arbeitsgruppe DGSMP und DGfS) 
nachfolgend für die Zusatz-Weiterbildung Sexualmedizin entsprechend der diskutierten Anpassung 
für die Neustrukturierung Abschnitt C der MWBO von 2018. Dabei bekräftigen wir den Konsens der 
Zuordnung der ZWB Sexualmedizin zur Unterkategorie mit dem  Arbeitstitel „C2“, um die bisher 
durchgeführte und erforderliche Qualität der sexualmedizinischen Weiterbildung aufrecht erhalten 
zu können. Dies erfodert sowohl den Erwerb theoretischen Wissens als auch 
Handlungskompetenzen, um in der Diagnostik, Differntialdiagnostik, Prävention, Beratung und 
Behandlung/Therapie sowie der Rehabilitation von Patientinnen/Patienten(paaaren) im gesamten 
Spektrum sexueller Störungen bzw. Erkrankungen der Komplexität gerecht zu werden und damit den 
Weiterbildungskandidaten die erforderlichen Kompetenzen zu vermitteln. Durch eine entsprechende 
Prüfung muss dann der Nachweis der Befähigung erbracht werden. 

 

Wir schlagen daher folgende Änderungen für die Zusatz-Weiterbildung  Sexualmedizin vor: 

 

1.      Kopfteil: wie bisher: Facharztanerkennung der unmittelbaren Pat.versorgung + 80 h Kurs 
psychosomatische Grundversorgung + 120 h Kursweiterbildung + „Sexualmedizin 
gem.  Weiterbildungsinhalten unter Befugnis“, ABER: Streichung des Fallseminars an dieser 
Stelle 

2.      Weiterbildungsinhalte: Einfügung im Inhalts-Kapitel „Sexualmedizinische Beratung und 
Therapie“: „sexualmedizinisch geleitete kasuistisch technische Fallbesprechungen in 
Doppelstunden: 60“ 
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3.      Einfügung „Fachspezifisches Glossar“ mit zwei Begriffen: 

a.      „Sexualmedizinisch geleitete kasuistisch technische Fallbesprechungen dienen dem 
Ziel anhand von Fallbeispielen aus dem sexualmedizinischen Bereich und deren 
Erörterung ärztliche Handlungskompetenzen zu erwerben. Sie dienen auch der 
fachlichen Beratung, Begleitung und Überprüfung eines diagnostischen oder 
therapeutischen Prozesses. Sie werden jeweils von einem Weiterbildungsbefugten  
(mehrjährige fachspezifische Tätigkeit) durchgeführt.“ 

b.      „Themenzentrierte Einzelselbsterfahrung und/oder Gruppenselbsterfahrung dient 
zur Stärkung personaler und Beziehungskompetenzen. Sie soll insbesondere der 
Auseinandersetzung von besonders mit Sexualität verbundener Übertragungs- und 
Gegenübertragungsreaktionen bzw. typischer Interaktionen dienen.“  

   

 

Im Namen der Arbeitsgruppe mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. D. Rösing  

 

 


